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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der 
Sitzung am 27.10.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
  

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 



 271

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

- Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt  
ordentliche Erträge  8.272.900  2.929.600  2.749.000  8.453.500 

ordentliche Aufwendungen  8.733.400  1.318.100  916.100  9.135.400 

außerordentliche Erträge  50.000  100.000   150.000 

außerordentliche Aufwendungen  50.000  100.000   150.000 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  7.657.800  2.929.600  2.749.000  7.838.400 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  7.080.000  1.060.100  876.100  7.264.000 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  461.100  450.000  50.000  861.100 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit  2.728.500  851.800  55.700  3.524.600 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.000.000  0  0  2.000.000 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  525.400    525.400 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

 10.118.900  3.379.600  2.799.000  10.699.500 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

 10.333.900  1.911.900  931.800  11.314.000 

 
 

§ 2 
 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht verändert. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
270.000 € um 270.000 € vermindert und damit auf 0 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 2.000.000 € nicht geändert. 
 
 

§ 5 
 
Die im Haushaltsjahr 2016 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 396.206 € nicht geändert. 
 
 

§ 6 
 
Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert. 
 
 
Lauenbrück, den 27.10.2016 
 
Samtgemeinde Fintel 
Krüger (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 111 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 15 Abs. 6 NFAG und den §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 NKomVG 
erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15. November 2016 unter dem Aktenzei-
chen 20/3: 2-1/070 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus in Lauenbrück öffentlich aus. 
 
 
Lauenbrück, den 30. November 2016 
 
Samtgemeinde Fintel 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2016 Nr. 22 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung 
sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen 

für Kinder der Gemeinde Horstedt vom 03.03.2014 
 

Aufgrund der §§ 10 und 44 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in der z. Zt. geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Horstedt in seiner Sitzung am 07.11.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 7 wird wie folgt geändert: 
 
Punkt 2.1 a) erhält folgende Fassung: 
„Die Zuschläge für die Sonderdienste in allen Gruppen betragen für den Früh- und Spätdienst 12,5 % je ½ Std. der 
Gebühren. Die Berechnung der Zuschläge liegt die Gebühr der 5 Tage (20 Std.) Gruppe zu Grunde. Eine Buchung von 
einzelnen Tagen in der Woche ist möglich. Die Gebühr für die Buchung der Sonderdienste von einzelnen Tagen in der 
Woche entspricht dann je Tag 1/5 der Gebühr.“ 
 
Punkt 2.1 b) erhält folgende Fassung: 
„Der Zuschlag für den Früh- und Spätdienst in der Krippengruppe beträgt 10 % je ½ Std. der Gebühren. Eine Buchung 
von einzelnen Tagen in der Woche ist möglich. Die Gebühr für die Buchung der Sonderdienste von einzelnen Tagen in 
der Woche entspricht dann je Tag 1/5 der Gebühr.“ 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft.  
 
Horstedt, 07.11.2016 
 
Schröck 
Bürgermeister (L. S.) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2016 Nr. 22 
 
 

Gemeinde Scheeßel 

Inkrafttreten 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 

„Kronskamp I“, Wohlsdorf 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Nieders. Bauordnung 
(NBauO) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKOMVG) hat der Rat der 
Gemeinde Scheeßel am 29.09.2016 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Kronskamp I“, Wohlsdorf, mit örtli-
chen Bauvorschriften über die Gestaltung als Satzung beschlossen. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wurde abgesehen. 
Mit der 1. Änderung wird die Mindestdachneigung geändert. 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 sowie die Begründung können vom Tage dieser Veröffentlichung an bei der 
Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, von jedermann während der Dienststun-
den eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. Die Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes 
wird mit dem Tage dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ist aus der abgebildeten Planskizze zu ersehen. Die 
genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen in der Bebauungsplanänderung hervor. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 

nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. Dies gilt auch 
für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. 
Außerdem wird gem. § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Scheeßel, den 30.11.2016 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2016 Nr. 22 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Stemmen für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stemmen in der 
Sitzung am 25.10.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

- Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt  
ordentliche Erträge  780.700  20.000  0  800.700 

ordentliche Aufwendungen  783.500  584.800  581.100  787.200 

außerordentliche Erträge  7.200  0  0  7.200 

außerordentliche Aufwendungen  0  0  0  0 

Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  748.100  20.000  0  768.100 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  716.200  584.800  581.100  719.900 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  40.000  0  0  40.000 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit  90.000  134.700  12.000  212.700 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0  150.000  0  150.000 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  8.600  0  0  8.600 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

 788.100  170.000  0  958.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

 814.800  719.500  593.100  941.200 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 150.000 € erhöht und damit auf 
150.000 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Stemmen, den 25.10.2016 
 
Gemeinde Stemmen 
Trau (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
10. November 2016 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/074 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro in Stemmen öffentlich aus. 
 
 
Stemmen, den 15. November 2016 
 
Gemeinde Stemmen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2016 Nr. 22 
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